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Beschlussvorlage 

Federführung: Drucksache-Nr. 

Amt für Stadtentwicklung 084/21 

Geschäftszeichen: 

61 - KH 

Beteiligte Ämter:   

 

Datum: 

22.05.2021 

 

    
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Ausschuss für Technik, Umwelt und 
Stadtentwicklung 

Ö Vorberatung 09.06.2021 

Ortschaftsrat Lützelsachsen Ö Anhörung 10.06.2021 

Ortschaftsrat Sulzbach Ö Anhörung 10.06.2021 

Ortschaftsrat Hohensachsen Ö Anhörung 15.06.2021 

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 16.06.2021 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar – Anhörung 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die Stellungnahme (Anlage 4) und beauftragt die Verwaltung, 
diese im Rahmen der Anhörung zur 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-
Neckar an den Verband Region Rhein-Neckar zu senden. 
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Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
1 x Dez. II 
1 x Amt 61, z.d.A. 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

Keine 
 
 

Beratungsgegenstand: 

1. Anlass 

Nach einem mehrjährigen Planungsverfahren wurde der Einheitliche Regionalplan Rhein-
Neckar am 15.12.2014 verbindlich. Es ist der erste Regionalplan, der für die gesamte 
Metropolregion Rhein-Neckar und damit jeweils über die Landesgrenzen von Baden-
Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz hinaus gilt. Der für Weinheim bis dahin 
maßgebliche Regionalplan Unterer Neckar von 1992 wurde damit abgelöst. 

In seiner Sitzung am 9.12.2020 hat die Verbandsversammlung die Durchführung des 
Beteiligungsverfahrens und der Offenlage zur 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans 
Rhein-Neckar, Kapitel 1.4 „Wohnbauflächen“ und 1.5 „Gewerbliche Bauflächen“ 
beschlossen. Die Offenlage findet vom 20.04. bis 15.06.2021 statt, Stellungnahmen können 
bis spätestens 29.06.2021 an den Regionalverband gerichtet werden. 

2. Gegenstand der 1. Änderung des Regionalplans und deren Bedeutung 
für die kommunale Planungshoheit 

Die 1. Änderung des Regionalplans Rhein-Neckar hat die Kapitel „Wohnbauflächen“ und 
„Gewerbliche Bauflächen“ zum Gegenstand. D.h. es geht in erster Linie um den künftigen 
Bedarf an Siedlungsflächen und deren Verortung. Zielstellung ist dabei „zukünftig verstärkt 
auf eine quantitativ und qualitativ bedarfsgerechte Versorgung mit Wohnungen“ hinzuwirken 
bzw. den prognostizierten Mehrbedarf an Gewerbeflächen abzudecken. 

Mit der Festlegung von Bauflächen, in denen die Entwicklung von Baugebieten grundsätzlich 
ermöglicht wird, auf der einen Seite und der Festlegung von vorrangigen Freiraumfunktionen 
auf der anderen Seite, die einer Siedlungsentwicklung regelmäßig entgegenstehen, erfolgt 
auf Ebene der Regionalplanung eine verbindliche Rahmensetzung, die von den Gemeinden 
im Zuge ihrer Planungen zu beachten ist. Konkret bedeutet dies: Innerhalb von im 
Regionalplan festgelegten Bauflächen kann eine Gemeinde im Rahmen ihrer Planungshoheit 
selbst entscheiden, ob sie dort eine Baugebietsentwicklung vornehmen möchte. Sie kann 
also auch von einer Entwicklung absehen, sie für spätere Generationen „aufsparen“ oder, 
z.B. über den Flächennutzungsplan weitere Vorgaben für eine etwaige 
Baugebietsentwicklung definieren. Außerhalb der im Regionalplan festgelegten Bauflächen 
wird regelmäßig anderen Zielen ein Vorrang eingeräumt. Erwägt eine Gemeinde dort z.B. 
eine Siedlungsentwicklung anzustrengen, so kann sie nicht selbstständig darüber 
entscheiden. Sie ist dann abhängig von der Zustimmung der Raumordnungsbehörde z.B. im 
Wege eines so genannten Zielabweichungsverfahrens oder eines eigenständigen 
Regionalplanänderungsverfahrens.  
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Der Entwurf zur 1. Änderung des Regionalplans sieht vielfältige verbindliche 
Nutzungszuordnungen vor und schränkt damit die Spielräume einer Gemeinde deutlich ein. 
Damit folgt der Entwurf einer bundesweit feststellbaren und nachvollziehbaren Tendenz. 
Hintergrund der immer restriktiveren und umfänglicheren Regionalplanung ist die immer 
stärker zu Tage tretende Flächenkonkurrenz z.B. zwischen Natur- und Landschaftsschutz, 
Siedlungstätigkeit, Verkehrsinfrastruktur, Rohstoffabbau und landwirtschaftlicher Nutzung. 
Durch eine verstärkte und verbindlichere Koordination der unterschiedlichen Ansprüche auf 
regionaler Ebene soll eine bedarfsgerechtere und insgesamt flächenschonendere 
Ausweisung von Siedlungs- und sonstigen Nutzflächen erreicht werden. Daraus folgt, wie 
dargestellt, dass im Vergleich zu früheren Regionalplänen die Spielräume der Gemeinden 
zur Ausübung ihrer Planungshoheit geringer werden bzw. gemeindliche Zielstellungen 
häufiger aufgrund der Vorgaben der Raumordnung nicht umsetzbar sind.  

Viele Gemeinden sind daher bestrebt, Siedlungsflächen in einem Umfang zugeordnet zu 
bekommen, der auch für eine mittelfristige Perspektive ausreichende 
Entwicklungsspielräume belässt, über welche die Gemeinde im Rahmen ihrer 
Planungshoheit selbstständig entscheiden kann. So ist z.B. aus dem aktuellen Entwurf zur 1. 
Änderung des Regionalplans erkennbar, dass für Laudenbach (ca. 6.000 EW) zusätzliche 
Wohnbauflächen im Umfang von 13,8 ha in Rede stehen, Viernheim (ca. 34.000 EW) 
insgesamt 12,4 ha zusätzliche Wohnbauflächen anstrebt und im Bereich 
Heddesheim/Hirschberg (ca. 11.500/10.000 EW) insgesamt zusätzlich 63,7 ha 
Gewerbeflächen vorgesehen sind. 

Für Weinheim ist im aktuellen Entwurf für die 1. Änderung des Regionalplans eine 
zusätzliche Wohnbaufläche mit einer Größe von 2,4 ha (südlich von Sulzbach, Fläche RNK-
24(siehe Anlage 1)) vorgesehen. Abgesehen von dieser Fläche sind gegenüber dem aktuell 
gültigen Regionalplan und dem Flächennutzungsplan der Stadt Weinheim von 2004 bislang 
keine zusätzlichen Siedlungsflächen vorgesehen. Gleichzeitig ergibt die mit der 1. 
Regionalplanänderung neu eingeführte Berechnungsformel zur Prognose des 
Wohnflächenbedarfs für Weinheim, das im Regionalplan als Schwerpunktgemeinde für das 
Wohnen festgelegt ist, einen erheblichen Mehrbedarf an Potenzialflächen für das Wohnen. 

Zusammengefasst sind für die Stadt Weinheim folgende Eckdaten vom Belang, die 
nachfolgend ausführlicher erläutert werden: 

Flächenbedarf für den Planungshorizont von 20 Jahren (Berechnungsformel 
siehe unter 4.2.1) 

64 ha 

Bestehende Wohnbaupotenzialflächen inkl. Innenentwicklungspotenziale in 
Weinheim (ohne 1. Änderung des Regionalplans) 

33 ha 

Mehrbedarf für einen Planungshorizont von 20 Jahren 31 ha 

Zusätzliche Ausweisung von Siedlungsflächen (Fläche RNK-24) im Entwurf 
der 1. Änderung des Regionalplans 

2,4 ha 

Mehrbedarf für eine Planungshorizont von 20 Jahren mit Berücksichtigung 
der zusätzlichen vorgesehenen Siedlungsfläche RNK-24 

28,6 ha 

 

Für die Stadt ergibt sich daraus ein Dilemma, denn bisher wurde gegenüber dem 
Regionalverband Rhein Neckar stets zurückgemeldet, dass die Stadt Weinheim erst dann 
aussagefähig in der Frage weiterer Wohnbaupotentialflächen ist, wenn die Zukunftswerkstatt 
abgeschlossen ist. Da diese pandemiebedingt aber bisher leider nicht durchgeführt werden 
konnte, muss sich die Stadt nun mit Blick auf die Stellungnahme zum Entwurf der 1. 
Regionalplanänderung einer Grundsatzfrage stellen:  
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 Soll aus taktischen Gründen und zum Erhalt einer möglichst großen Ergebnisoffenheit für 
die Zukunftswerkstatt vorsorglich auf die Festlegung zusätzlicher Potenzialflächen 
Wohnen hingewirkt werden?  

 Oder verzichtet die Stadt Weinheim bereits zum jetzigen Zeitpunkt auf dieses Vorgehen 
und nimmt damit in Kauf, dass sie in absehbarer Zeit von der Zustimmung der 
Raumordnungsbehörde abhängig ist, wenn sie bestimmte Entwicklungen ins Auge fassen 
möchte?  

3. Entwicklungen von Zielvorstellungen in der Zukunftswerkstatt 

Der Gemeinderat hat im Oktober 2019 beschlossen, eine breit angelegt Zukunftswerkstatt 
durchzuführen. Im Rahmen dieser Zukunftswerkstatt sollen grundlegende Entwicklungsziele 
für die Stadt Weinheim diskutiert, Leitlinien für die zukünftige Entwicklung Weinheims 
formuliert sowie als Ergebnis ein städtebaulicher Rahmenplan erarbeitet werden. Die 
planerische Perspektive soll einen Zeitraum von 20 bis 30 Jahren abdecken. 
Pandemiebedingt konnte die Zukunftswerkstatt bislang noch nicht gestartet werden. 
Entgegen der ursprünglichen Erwartung ist es somit leider nicht möglich, aus der 
Zukunftswerkstatt Zielstellungen zu ermitteln, die als Grundlage für eine Stellungnahme an 
den Regionalverband Rhein-Neckar dienen können. Der Regionalverband hat gegenüber der 
Verwaltung bereits deutlich gemacht, dass er im Zuge der aktuell laufenden Beteiligung, d.h. 
bis spätestens 29.06.2021, von der Stadt Weinheim konkrete Aussagen über potenzielle 
weitere Bauflächen benötigt, damit diese im weiteren Verfahren berücksichtigt werden 
können. Andernfalls müsste die Stadt Weinheim nach dem Wirksamwerden der 1. 
Regionalplanänderung bei Bedarf im Rahmen eines Zielabweichungsverfahrens versuchen, 
ihre Ziele durchzusetzen. 

Die Zukunftswerkstatt bietet die Möglichkeit, weiträumig und umfassend unterschiedliche 
Zielstellungen und Anforderungen einander gegenüberzustellen und unter breiter Beteiligung 
der Stadtgesellschaft zu diskutieren. Aus Sicht der Verwaltung ist es wichtig und für den 
Erfolg der Zukunftswerkstatt entscheidend, im Vorfeld der Zukunftswerkstatt irreversible 
Festlegungen jedweder Art möglichst zu vermeiden, um für die Zukunftswerkstatt die 
angestrebte Ergebnisoffenheit so weit wie möglich erhalten zu können. Dabei ist zu 
bedenken, dass die meisten Themen, die in der Zukunftswerkstatt auf dem Weg zu einem 
städtebaulichen Rahmenplan zur Diskussion stehen werden, raumwirksam sind, sich also in 
einem Flächenbedarf niederschlagen können, wie z.B. alternative Verkehrskonzepte, 
qualitativ hochwertige Erholungsräume, landwirtschaftliche Nutzungen und Infrastrukturen, 
erneuerbare Energien etc. Daraus folgt, selbst wenn in der Zukunftswerkstatt originäre 
Siedlungserweiterungen wie Wohngebiete und die damit verknüpften sozialen Fragen (neuer 
sozialer Wohnungsbau, Entspannung auf dem Wohnungsmarkt) keine große Rolle spielen 
sollten, werden Fragen der Flächenverfügbarkeit zumindest für andere Fragestellungen 
relevant sein.  

Innerhalb von im Regionalplan festgelegten Siedlungsflächen besteht für die kommunale 
Ebene die Möglichkeit, sehr frei über die zukünftigen Nutzungen zu entscheiden. Das kann 
z.B. auch bedeuten, dass eine Fläche nicht für Siedlungszwecke genutzt werden soll, aber 
z.B. als Standort für eine regenerative Energiegewinnung mit umgebenden 
Erholungsflächen. Außerhalb der Siedlungsflächen bestehen in der Regel eindeutige 
Nutzungsvorgaben, welche von der Stadt zu beachten sind. So sind z.B. in einem regionalen 
Grünzug auch planungsrechtlich privilegierte Vorhaben der Landwirtschaft nicht ohne 
Einschränkung zulässig. 
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Zusammenfassend lässt sich daher feststellen, dass die Spielräume für künftige städtische 
Zielstellungen und damit auch die Ergebnisoffenheit für die Zukunftswerkstatt umso größer 
sind, je mehr Siedlungsfläche gemäß der Funktion Weinheims und dem Berechnungsmodell 
des Regionalverbands im Regionalplan enthalten sind, ohne dass damit bereits eine 
Festlegung erfolgt, diese Potenzialflächen auch tatsächlich zu nutzen. Die Frage, ob 
überhaupt und für welche Nutzungen konkret die Spielräume genutzt werden sollen, obliegt 
der Zukunftswerkstatt bzw. den daran anknüpfenden Gemeinderatsentscheidungen. Der 
Verwaltung ist wichtig zu betonen: Eine Vorfestlegung oder ein Wunsch der Verwaltung nach 
Ausnutzen dieser Spielräume besteht darin nicht. 

Die mit Blick auf das laufende Verfahren zur 1. Änderung des Regionalplans möglichen 
Handlungsoptionen werden in den folgenden Kapiteln dargestellt und erläutert.  

4. Inhalte des Entwurfs für die 1. Änderung des Regionalplans 

4.1 Gewerbliche Bauflächen 

Die der 1. Regionalplanänderung zu Grunde liegende „Regionale Gewerbeflächenstudie 
Metropolregion Rhein-Neckar“ kommt zu dem Ergebnis, dass in der Metropolregion bis zum 
Jahr 2035 rund 500 ha zusätzliche Gewerbeflächen benötigt werden. Aus diesem Grund 
erhält der Änderungsentwurf eine Vielzahl zusätzlicher gewerblicher Bauflächen. Für 
Weinheim ist gegenüber der derzeitigen Planfassung des Regionalplans keine 
flächenmäßige Ausdehnung von gewerblichen Bauflächen vorgesehen. Die Planinhalte 
stimmen auch mit denen des Flächennutzungsplans von 2004 überein. Die einzige Neuerung 
ist die Umfirmierung des Industrieparks von einer einfachen „Siedlungsfläche Industrie und 
Gewerbe“ zu einem „Vorranggebiet für Gewerbe und Dienstleistung“. Die so bezeichneten 
Gebiete sollen insbesondere für nicht wesentlich störendes Gewerbe, Dienstleistungen sowie 
Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung vorgehalten werden. Denn eine im Zuge der 
Regionalplanänderung erstellte „Regionale Gewerbeflächenstudie Metropolregion Rhein-
Neckar“ hat ergeben, dass in der Region erhebliche Flächendefizite insbesondere bei den 
Standorttypen „Klassisches Gewerbe“ sowie „Wissensintensives Gewerbe und 
forschungsnahe Dienstleistungen“ bestehen. 

Aus dem Sachstandbericht zum Flächennutzungsplan, den die Verwaltung im Oktober 2019 
dem Gemeinderat vorgelegt hatte, ergibt sich, dass von den im Flächennutzungsplan (FNP) 
2004 neu ausgewiesenen ca. 62 ha gewerblicher Baufläche bislang ca. 23 ha entwickelt 
wurden bzw. gerade entwickelt werden (Gewerbegebiet-Nord, Gewerbegebiet Hintere Mult). 
Damit verbleibt ein noch ungenutztes Potenzial von rund 40 ha. Ob dieses Flächenpotenzial 
überhaupt in Form einer Baugebietsentwicklung genutzt wird, entscheidet der Gemeinderat. 
Durch den Regionalplan entsteht keine Verbindlichkeit, die Flächenpotenziale zu nutzen. 
Auch die konkrete Ausgestaltung im Fall einer Entwicklung obliegt allein der gemeindlichen 
Planungshoheit. 

Der Entwurf der 1. Regionalplanänderung sieht für Weinheim keine zusätzlichen 
Siedlungsflächen Industrie und Gewerbe vor. In der Tat sollte die bestehende 
Flächenreserve ausreichen, um etwaigen zukünftigen Entwicklungszielen auch mit einer 
mittelfristigen Perspektive entsprechen zu können. Damit ist auch für die Zukunftswerkstatt 
ein adäquater Planungshorizont gegeben. 
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4.2 Wohnbauflächen 

Schon bislang ist das Mittelzentrum Weinheim im Regionalplan als eine 
Schwerpunktgemeinde für das Wohnen festgelegt. Diese, im Regionalplan als 
„Siedlungsbereich Wohnen“ bezeichneten Gemeinden sollen über die Eigenentwicklung 
hinaus auch den Flächenbedarf decken, der aus Wanderungsgewinnen, also dem Zuzug in 
die Region, entsteht. Für Weinheim ist also ein Bevölkerungswachstum zu erwarten und 
durch den Regionalplan auch so vorgesehen. Zur Prognose des zusätzlichen 
Wohnraumbedarfs soll mit der 1. Regionalplanänderung eine Berechnungsformel eingeführt 
werden. Diese gewährleistet in der gesamten Metropolregion (und damit über Ländergrenzen 
hinweg) eine einheitliche und leicht überprüfbare Ermittlung des Wohnraumbedarfs und soll 
vermeiden, dass einzelne Gemeinden entgegen ihrer Bedeutung überproportionale 
Flächenzuwächse reklamieren. 

4.2.1 Berechnungsformel für den Wohnbauflächenbedarf 

Mit der Berechnungsformel kann jede Gemeinde leicht ihren individuellen 
Wohnflächenbedarf prognostizieren. Der Bedarf an zusätzlichen Wohnbauflächen steht dabei 
im Verhältnis zu den in der Regionalplanänderung verankerten Funktionszuweisungen. Es 
wird unterschieden zwischen: 

 Gemeinden mit der Funktionszuweisung „Eigenentwicklung Wohnen“. Das sind 
Gemeinden, die auf ihre Eigenentwicklung beschränkt sind, also nicht auf Zuzug 
ausgelegt sind. Diesen Gemeinden wird ein zusätzlicher Bedarf an Wohneinheiten von 
0,8 % des Bestands je 5 Jahre zugestanden. Damit wird dem Umstand Rechnung 
getragen, dass selbst stagnierende Gemeinden einen wachsenden Flächenbedarf haben, 
weil die Wohnfläche, die jeder Mensch für sich in Anspruch nimmt, im Durchschnitt seit 
Jahren stetig wächst (in Weinheim von 24 m²/EW (1968) auf aktuell 50 m²/EW). 

 Gemeinden mit der Funktionszuweisung „Eigenentwicklung Wohnen mit Zusatzbedarf“. 
Hierbei handelt es sich Kommunen, die vorrangig auf die Eigenentwicklung beschränkt 
sind, jedoch im Fall einer über den Eigenbedarf hinausgehenden Nachfrage einen 
Zusatzbedarf an Wohnbauflächen geltend machen können. Diesen Gemeinden wird ein 
zusätzlicher Bedarf an Wohneinheiten von 1,8 % des Bestands je 5 Jahre zugestanden. 

 Gemeinden mit der Funktionszuweisung „Siedlungsbereich Wohnen“, wie z.B. Weinheim, 
sollen über die Eigenentwicklung hinaus auch den Flächenbedarf decken, der aus 
Wanderungsgewinnen, also dem Zuzug in die Region, entsteht. Diesen Gemeinden wird 
ein zusätzlicher Bedarf an Wohneinheiten von 2,8 % des Bestands je 5 Jahre 
zugestanden. 

Die rechnerische Ermittlung des zukünftigen Wohnbauflächenbedarfs erfolgt in drei Schritten:  

1. Ermittlung der Anzahl von Wohneinheiten im Bestand. Hierzu wird die aktuelle 
Bevölkerungszahl durch 2,0 dividiert. Das entspricht der durchschnittlichen 
Haushaltsgröße von 2,0 Einwohnern gemäß Bevölkerungs- und Haushaltsprognose des 
Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSW). 

2. Ermittlung des Zuwachswerts, bezogen auf den zeitlichen Planungshorizont. 
Üblicherweise wird bei der Aufstellung von Flächennutzungsplänen eine Perspektive von 
mindestens 15 Jahren (ab Wirksamwerden) unterstellt. Da in Weinheim jedoch vor dem 
Einstieg in ein ggf. erforderliches Verfahren zur Fortschreibung des 
Flächennutzungsplans die Zukunftswerkstatt abgeschlossen sein soll (ca. 2023) und das 
Verfahren zur Aufstellung des Flächennutzungsplans ca. zwei bis drei Jahre in Anspruch 
nehmen wird, sollte von heute angerechnet ein Zeitraum von 20 Jahren in den Blick  
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genommen werden. Dies geht mit den Prämissen für die Zukunftswerkstatt einher, die 
eine zeitliche Perspektive von 20 bis 30 Jahren zum Gegenstand haben soll.  

3. Umrechnung von der Anzahl zusätzlicher Wohneinheiten auf die Flächengröße. Hierbei 
sind in Abhängigkeit von den regionalplanerischen Festlegungen unterschiedliche 
Bebauungsdichten zu Grunde zu legen. Für Weinheim (Mittelzentrum im 
hochverdichteten Kernraum) gilt ein Wert von 40 WE/ha. 

Beispielrechnung für Weinheim zum Stand 31.12.2020 und einem Planungshorizont von 20 
Jahren: 

 Rechenoperation Ergebnis 

Bevölkerungszahl (Bestand)  45.497 

Anzahl der Wohneinheiten (WE) (Bestand) 45.497 / 2 22.749 

Zahl der WE in 20Jahren  
(Wachstumsfaktor 2,8 % / 5 Jahre) 

22.749 * 2,8% * 4 2.548 WE 

Flächenbedarf insgesamt ohne 
Berücksichtigung bestehender ungenutzter 
Potenzialflächen 

2548 / 40  64 ha. 

4.2.2 Siedlungsflächen Wohnen in Weinheim 

Wie dem Sachstandsbericht zum Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2019 zu entnehmen 
ist, verfügt die Stadt Weinheim aktuell über ungenutzte Wohnbauflächenpotenziale (Innen- 
und Außenentwicklung) von insgesamt ca. 33 ha. Auch der Regionalverband hat bei seiner 
Arbeit an der Frage künftiger Wohnbauflächenpotentiale die Innenentwicklungspotentiale der 
Gemeinden berücksichtigt, denn in den letzten Jahren wurden die 
Innenentwicklungspotenziale über eine für die gesamte Metropolregion eingeführte Plattform 
vom Verband erfasst. Es erfolgt jährlich eine Überprüfung und bei Bedarf eine Aktualisierung 
der Einträge. 

Im Entwurf zur 1. Änderung des Regionalplans ist für Weinheim gegenüber dem bisherigen 
Flächennutzungsplan eine zusätzliche „Siedlungsfläche Wohnen“ mit einer Fläche von 2,4 ha 
vorgesehen. Dabei handelt es sich um eine Arrondierung der Potenzialfläche „Dornäcker“ 
(südlich von Sulzbach). Sie ist im Entwurf der „Raumnutzungskarte Ost“ mit „RNK-24“ 
bezeichnet (siehe Anlage 1). Mit dieser Fläche würde sich das Wohnflächenpotenzial 
Weinheims auf insgesamt ca. 35,4 ha erhöhen.  

Beim Vergleich der bisherigen Flächenausweisungen (33 ha) mit dem quantitativen 
Mehrbedarf, der sich bei Anwendung der Berechnungsformel ergibt (64 ha), wird eine 
beachtliche Differenz von 31 ha offenkundig. Eine Lücke wäre aber auch schon dann zu 
konstatieren, wenn die Stadt Weinheim zum heutigen Tage einen neuen 
Flächennutzungsplan mit dem üblichen Horizont von 15 Jahren verabschieden würde. Eine 
Prognose des Wohnflächenbedarfs für die nächsten 15 Jahre gemäß der Berechnungsformel 
führt zu einem Bedarf von 48 ha und somit zu einem zusätzlichen 15 ha gegenüber den 
aktuell gültigen Regionalplaninhalten. Es ist somit ein Widerspruch festzustellen zwischen 
der regionalplanerischen Funktionszuweisung als „Siedlungsbereich Wohnen“ und den 
bisher bestehenden Festlegungen konkreter Siedlungsflächen.  
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Die Stadtverwaltung hat den Verband Region Rhein-Neckar bereits auf diesen Widerspruch 
hingewiesen. Der Verband sieht zwei Möglichkeiten, mit dieser Problematik umzugehen.  

1. Die Stadt meldet rechtzeitig zusätzliche Bedarfe in Form konkret bezeichneter Flächen 
an. In diesem Fall könnten diese Anregungen im Zuge des laufenden 
Änderungsverfahrens bewertet und unter Umständen berücksichtigt werden. D.h. es 
würden möglicherweise zusätzliche Siedlungsflächen Wohnen auf Weinheimer Gebiet in 
den Regionalplan aufgenommen. Die Stadt könnte dann zu gegebener Zeit selbst 
entscheiden, ob bzw. wann und wie sie die Flächenpotenziale nutzen möchte.  

2. Die Stadt nimmt die aktuell vorgesehenen Planinhalte hin und befasst sich erst zu einem 
späteren Zeitpunkt mit möglichen zusätzlichen Siedlungsflächen. Ob dann im Bedarfsfall 
eine Bauflächenentwicklung tatsächlich erfolgen kann, wird regelmäßig in einem 
Zielabweichungsverfahren zu klären sein. Die Stadt ist dann von der positiven 
Entscheidung der Raumordnungsbehörde abhängig und entscheidet nicht selbstständig, 
über ihre weitere Entwicklung.  

Eine im Verhältnis zur regionalplanerischen Funktionszuweisung als Schwerpunktgemeinde 
für das Wohnen unzureichende Ausstattung mit Wohnbauflächen kann unterschiedliche 
Folgewirkungen haben. In erster Linie wird auf diese Weise offenkundig das 
Siedlungswachstum eingeschränkt, was z.B. aus ökologischer Sicht oder landwirtschaftlicher 
Sicht positive Effekte hat. Die steigende Nachfrage nach Wohnraum wirkt sich aber auch auf 
den Wohnungsmarkt aus, der bereits heute als sehr angespannt angesehen werden kann. 
Sofern die Nachfrage noch deutlicher das Angebot übersteigt, sind weiter steigende Preise 
und damit einhergehende noch stärkere soziale Verdrängungseffekte zu erwarten. Auch die 
Frage nach Möglichkeiten, neuen sozialen Wohnungsbau zu errichten, spielt hier eine Rolle. 
Insofern gibt es direkte Wechselwirkungen zwischen Fragen der Stadtentwicklung und zu 
erwartenden sozialen Herausforderungen. 

Daraus ist erkennbar, mit der Positionierung im derzeit laufenden Verfahren zur 1. Änderung 
des Regionalplans gehen grundlegende Weichenstellungen einher, die sich in den nächsten 
Jahren spürbar auswirken können. 

5. Empfehlungen zum weiteren Vorgehen 

Wie unter 4.1 dargestellt, empfiehlt die Verwaltung im Hinblick auf gewerbliche Bauflächen 
keine weitergehenden Schritte. 

Sofern die Möglichkeit offengehalten werden soll, dass sich Weinheim als Wohnstandort 
entsprechend der regionalplanerischen Zielvorgaben entwickelt, besteht jedoch ein 
Handlungsbedarf in Bezug auf das Thema „Wohnen“. Dieser besteht auch, wenn für die 
Zukunftswerkstatt eine möglichst große Bandbreite an tatsächlich umsetzbaren 
Entwicklungszielen erhalten werden soll (siehe auch unter 3.).  

Denn in umgekehrter Anwendung der Berechnungsformel ergibt sich für die aktuell noch 
vorhandenen Potenzialflächen von 33 ha ein Planungshorizont von ca. 10 Jahren, für den 
der rechnerische Wohnflächenbedarf gedeckt werden kann. Unter Berücksichtigung der 
zusätzlichen 2,4 ha in der Fläche RNK-24 ergibt sich eine Zeitspanne von ca. 11 Jahren. 
Damit wird der für die Zukunftswerkstatt avisierte Planungshorizont von 20 bis 30 Jahren 
deutlich unterschritten. In Anwendung der Berechnungsformel ergibt sich für diesen Zeitraum 
ein zusätzlicher Wohnbauflächenbedarf (ohne die zusätzliche Fläche RNK-24 südlich von 
Sulzbach) von 31 ha bis ca. 62 ha.  

Möchte man für die Zukunftswerkstatt und sonstige künftige Überlegungen eine 
größtmögliche Offenheit gewährleisten, müsste die Stadt im Zuge der Regionalplanänderung 
auf eine Ausweitung der „Siedlungsflächen Wohnen“ hinwirken, um auf diese Weise das  
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Spektrum denkbarer Entwicklungsziele für die Zukunftswerkstatt offen zu halten und der 
Stadt auch mit einem Horizont von mehr als 10 Jahren eigenständige Entscheidungen über 
die weitere Entwicklung zu ermöglichen. Die Stadt kann dann im Rahmen ihrer 
Planungshoheit selbst entscheiden, ob bzw. inwieweit eine bauliche Entwicklung angestrebt 
wird. Dabei ist es durchaus denkbar und sinnvoll, die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt dann 
in der Form umzusetzen, dass durch Willenserklärungen des Gemeinderats bestimmte 
Fläche keiner Bebauung zugeführt werden sollen bzw. bestimmte Nutzungsziele auf einer 
Zeitachse (z.B. in 5, 10, 20 Jahren) eingeordnet werden. 

Grundsätzlich sind zwei Vorgehensweisen denkbar, mit denen Spielräume für die künftige 
Entwicklung erhalten werden können. 

1) Die erste Option besteht darin, dem Verband Region Rhein-Neckar im Zuge der derzeit 
laufenden Anhörung konkrete Flächenumgriffe zu melden, die als Siedlungsbereich 
Wohnen in den Regionalplan aufgenommen werden sollen (denkbare Flächenoptionen 
werden im nachfolgenden Kapitel 6 dargestellt). Nur in dieser Variante würde sich die 
Stadt Weinheim eigenständige Spielräume sicher erhalten, innerhalb der sie auch in der 
Zukunft im Rahmen der Planungshoheit alleine entscheiden könnte.  

Sollten die Flächenvorschläge der Stadt in den Regionalplan aufgenommen werden, wäre 
damit eine Entwicklung dieser Flächen nicht vorprogrammiert, sondern lediglich die 
Option einer Baugebietsausweisung an dieser Stelle gegeben. Ob diese Potentialflächen 
tatsächlich für eine Bebauung zur Verfügung gestellt werden sollen, müsste in jedem Fall 
der Gemeinderat entscheiden, der im Rahmen der zwingend erforderlichen Verfahren zur 
Änderung des Flächennutzungsplans und der Aufstellung von Bebauungsplänen jeweils 
über die einzelnen Verfahrensschritte beschließt.  

Des Weiteren war es bislang stets möglich, bei Bedarf mit dem Regionalverband über 
den Tausch von Flächen zu sprechen. Sofern dies regionalplanerisch vertretbar war, 
wurde diesem Wunsch entsprochen. D.h. eine spätere Verschiebung von 
Siedlungsflächen wird grundsätzlich möglich sein. Auf diese Weise konnte z.B. die 
erforderliche regionalplanerische Grundlage für den Nahversorgungsmarkt in Sulzbach 
geschaffen werden. Hierzu wurden Siedlungsflächen, die im östlichen Bereich der 
„Dornäcker“ festgelegt waren zurückgenommen und im Gegenzug an dem geplanten 
Standort die erforderliche Bauoption geschaffen. 

Auch wenn die Meldung konkreter Gebiete zur Ausweisung als Siedlungsbereich Wohnen 
zum jetzigen Zeitpunkt, insbesondere mit Blick auf die Zukunftswerkstatt, äußerst 
ungelegen kommt, ist es aus Sicht der Verwaltung grundsätzlich sinnvoll so zu verfahren, 
weil die Stadt nur dann mit einem Planungshorizont von 20 Jahren selbstständig über ihre 
Entwicklung entscheiden kann. Denn während das „Liegenlassen“ einer Potenzialfläche 
also die bewusste Entscheidung der Stadt, diese Potentialflächen nicht auszuschöpfen, 
dennoch möglich ist, ist das nachträgliche Hinzufügen einer Siedlungsfläche nur mit 
Zustimmung der Raumordnungsbehörde im Rahmen eines aufwendigen förmlichen 
Verfahrens denkbar und keineswegs sicher zu erwarten. 

2) Alternativ könnte die Stadt in ihrer Stellungnahme an den Regionalverband darauf 
abzielen, dass im Zuge der 1. Regionalplanänderung zwar keine zusätzlichen 
Siedlungsflächen aufgenommen werden, aber gegenläufige Nutzungsfestlegungen mit 
Vorrang zurückgenommen werden, d.h., dass aus Vorrangflächen Vorbehaltsflächen 
gemacht werden. Sofern zu einem späteren Zeitpunkt weitere Siedlungsflächen 
angestrebt würden, wären deren Erfolgsaussichten, z.B. in einem 
Zielabweichungsverfahren, wahrscheinlicher, wenn den gegenläufigen 
Nutzungsfestlegungen nicht ein genereller Vorrang eingeräumt worden wäre.  
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Gleichwohl bliebe die zukünftige Entwicklung abhängig von den Entscheidungen der 
Raumordnungsbehörde; eine rein selbstständige Entscheidung der Gemeinde über ihre 
künftige Entwicklung wäre nicht mehr gegeben. 

Für die Zukunftswerkstatt würde dies bedeuten, dass für den Fall, dass z.B. 
Zielstellungen zur Wohnraumversorgung ins Auge gefasst würden, entsprechende 
Leitlinien und Inhalte des Rahmenplans ggf. nicht erfolgen könnten bzw. nur unter dem 
Vorbehalt, dass die grundsätzliche Umsetzbarkeit offen ist und nicht allein von der Stadt 
entschieden werden kann.  

Die Verwaltung empfiehlt dennoch die Variante 2, also bei den unter Punkt 6 erläuterten 
Flächenoptionen die Rücknahme von Vorrangfunktionen einzufordern, um für die Zukunft 
eine möglichst große Offenheit zu erhalten. Auf die Ausweisung von „Siedlungsflächen 
Wohnen“ bereits zum jetzigen Zeitpunkt und im Vorfeld der Zukunftswerkstatt würde damit 
verzichtet. Zwar bedeutet dies eine größere Unsicherheit, ob sich zu einem späteren 
Zeitpunkt bestimmte Flächen tatsächlich nach den Zielstellungen der Stadt entwickeln 
lassen, auf der anderen Seite wird jedoch eine Vorwegnahme der Ergebnisse der 
Zukunftswerkstatt vermieden und unterstrichen, dass die Stadt Weinheim einen möglichst 
sparsamen Umgang mit Flächen anstrebt.  

Analog dazu soll auch die im Entwurf der 1. Änderung ausgewiesenen Siedlungsfläche 
Wohnen „RNK-24“ südlich von Sulzbach zurückgenommen werden und mit einer 
Flächenausweisung ohne Vorrangfunktion belegt werden (Vorbehaltsfläche für die 
Landwirtschaft).  

6. Flächenoptionen 

Da die Festlegung Weinheims als „Siedlungsbereich Wohnen“ auf die Kernstadt beschränkt 
ist, werden auch nur denkbare Flächenoptionen im Bereich der Ebene betrachtet. Es wurden 
seitens der Verwaltung bewusst nur Arrondierungen bestehender Siedlungsgebiete in den 
Fokus genommen. Auf selbstständige neue Siedlungseinheiten, die z.B. zu einer 
Zerschneidung von Freiräumen oder dem Eindringen in bestehende Belüftungsschneisen 
führen würde, wurde verzichtet.  

Die dargestellten Gebietsvorschläge kommen sowohl für den Fall in Frage, dass die 
Aufnahme zusätzlicher Siedlungsflächen angestrebt wird, als auch für die Variante, dass 
lediglich vorrangige Nutzungszuordnungen zurückgenommen werden sollen. 
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Zwischen Sulzbach-West und Sulzbach – nördlicher Teilbereich 

 

Größe:  

Reg.-Pl.:  
 
 

FNP:  
 
 

 

Bewertung: 

ca. 7,5 ha 

Vorbehaltsfläche vorbeugender 
Hochwasserschutz, Regionaler 
Grünzug 

Grünfläche mit den Zweckbe-
stimmungen Festplatz und 
Kleingartenanlage 

Fläche für die Landwirtschaft 

Nähe zum S-Bahn-Halt Sulzbach 

Medizinische-, Bildungs- und 
Einzelhandelsangebote im 
Umfeld vorhanden. 

Lage an der Verbindungsachse 
zwischen Sulzbach und 
Sulzbach-West 

Grundsätzlich als 
Wohnbauflächenpotenzial gut 
geeignet. 

 

Zwischen Sulzbach-West und Sulzbach – südlicher Teilbereich (als mgl. Ergänzung 
des nördlichen Teilbereichs) 

 

Größe:  

Reg.-Pl.:  
 

FNP:  

Bewertung: 

ca. 16 ha  

Vorrangfläche Landwirtschaft, 
Regionaler Grünzug 

Fläche für die Landwirtschaft 

Nähe zum S-Bahn-Halt Sulzbach 

Medizinische-, Bildungs- und 
Einzelhandelsangebote im 
weiteren Umfeld vorhanden. 

Grundsätzlich als 
Wohnbauflächenpotenzial 
denkbar, würde jedoch im 
Zusammenhang mit Dornäcker 
zu einer sehr deutlichen 
Vergrößerung Sulzbachs führen. 
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Südlich Lützelsachsen Ebene 

 

Größe:  

Reg.-Pl.:  

FNP:  

Bewertung: 

ca. 8 ha  

 

Fläche für die Landwirtschaft 

Nähe zum S-Bahn-Halt 
Lützelsachsen und zur OEG 

Medizinische-, Bildungs- und 
Einzelhandelsangebote im 
weiteren Umfeld vorhanden. 

Immissionsschutzkonzept (Bahn-
trasse, B 3, Muckensturmer 
Straße) erforderlich. 

Vorbehaltlich eines Immissions-
schutzkonzepts als Wohnbau-
flächenpotenzial grundsätzlich 
geeignet. 

 

Hohensachsen West III 

 

Größe:  

Reg.-Pl.:  

FNP:  
 
 

Bewertung: 

ca. 4,8 ha  

 

Fläche für die Landwirtschaft (im 
Vorentwurf noch als 
Wohnbaufläche vorgesehen) 

Nähe zum S-Bahn-Halt 
Lützelsachsen und zur OEG 

Grundsätzlich als 
Wohnbauflächenpotenzial gut 
geeignet. 
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Hohensachsen Hinter den Zäunen 

 

Größe:  

Reg.-Pl.:  
 

FNP:  
 
 

Bewertung: 

ca. 3,7 ha 

Vorrangfläche Landwirtschaft, 
Regionaler Grünzug 

Fläche für die Landwirtschaft (im 
Vorentwurf noch als 
Wohnbaufläche vorgesehen) 

Anbindung an den öffentlichen 
Verkehr nicht sehr gut.  

Grundsätzlich als 
Wohnbauflächenpotenzial 
geeignet. 

 

Hohensachsen Quentelberg 

 

Größe:  

Reg.-Pl.:  
 

FNP:  

Bewertung: 

ca. 3,7 ha 

Regionaler Grünzug 
 

Fläche für die Landwirtschaft  

Nur lose Verbindung an die 
Ortschaft Hohensachsen, 
stärkere Orientierung an 
Großsachsen 

Anbindung an den öffentlichen 
Verkehr nicht sehr gut.  

Grundsätzlich als 
Wohnbauflächenpotenzial 
geeignet. 

 

Wie oben bereits dargestellt wurde, besteht nach der Berechnungsformel des Entwurfs zur 1. 
Änderung des Regionalplans ein Mehrbedarf an Wohnbauflächen, wenn man einen über 10 
Jahre hinausgehenden Planungshorizont anstrebt. Für die Zukunftswerkstatt ist eine zeitliche 
Perspektive von 20 bis 30 Jahren vorgesehen, was einem zusätzlichen Flächenbedarf von 
ca. 31 bis ca. 62 ha entspricht.  

Die Verwaltung empfiehlt zwar, für zusätzliche Potenzialflächen darauf hinzuwirken, dass 
keine Funktionszuweisung mit Vorrang ausgewiesen werden, um zumindest gewisse 
Spielräume für die zukünftige Entwicklungsüberlegungen zu bewahren, hält es aber auch 
angesichts der zunehmenden Flächenkonkurrenz und der negativen Auswirkungen von 
baulich genutzten Flächen für nachvollziehbar, sich am unteren Ende der Spanne zu 
orientieren, d.h. an einem Zielwert im Bereich von insgesamt ca. 31 ha. 
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Von den dargestellten Flächenoptionen, die zusätzlich zu dem im Entwurf zur 1. Änderung 
des Regionalplanes vorgeschlagenen Fläche südlich von Sulzbach für eine weitere 
Siedlungsflächenausweisung in Frage kämen, wird das „Gebiet zwischen Sulzbach-West und 
Sulzbach – südlicher Teilbereich“ als im Vergleich weniger günstig angesehen. Kritisch wird 
insbesondere die hohe Bedeutung für die Landwirtschaft (Vorranggebiet) gesehen. 
Außerdem würde mit diesem Gebiet, in Kombination mit der nördlichen Teilfläche und dem 
Gebiet Dornäcker, eine massive Vergrößerung der Ortschaft Sulzbach einhergehen, die im 
Verhältnis zum Altort überdimensioniert sein könnte.  

Das Gebiet „Hohensachsen Quentelberg“ weist zwar eine grundsätzlich gute Eignung auf, 
lässt sich aber siedlungsstrukturell nur eingeschränkt an die Ortschaft Hohensachsen 
anbinden. Insofern schlägt die Verwaltung vor, eher dem ansonsten ähnlich geeigneten 
Gebiet „Hohensachsen Hinter den Zäunen“ den Vorzug zu geben. 

Die Verwaltung schlägt deshalb vor, in der Stellungnahme zur 1. Änderung des 
Regionalplans für die Gebiete 

 Zwischen Sulzbach-West und Sulzbach – nördlicher Teilbereich 

 Südlich Lützelsachsen-Ebene 

 Hohensachsen West III 

 Hohensachsen Hinter den Zäunen  

die Rücknahme des Regionalen Grünzugs in den Bereichen „Zwischen Sulzbach-West und 
Sulzbach – nördlicher Teilbereich“ und „Hohensachsen Hinter den Zäunen“ sowie die 
Rücknahme der Vorrangfläche für die Landwirtschaft im Bereich „Hohensachsen Hinter den 
Zäunen“ anzuregen. 

Zudem soll in der Stellungnahme darauf hingewirkt werden, dass die vorgeschlagene 
Ausweisung des „Siedlungsgebietes Wohnen“  

 südlich von Sulzbach (Fläche RNK-24)  

nicht -wie vom Verband Region Rhein-Neckar vorgesehen- als Siedlungsfläche ausgewiesen 
wird, sondern auch hier eine Ausweisung ohne Nutzungsvorrang eingetragen wird.  

Wie bereits ausgeführt wurde (siehe Kapitel 5), würde dadurch die Möglichkeit einer 
Ausweisung als Siedlungsfläche voraussichtlich erleichtert, auch wenn dies keineswegs 
sichergestellt werden kann.  

Der Flächenumfang der so möglichen restriktionsarmen „Potential“flächen beträgt mit 
insgesamt ca. 26,4 ha zwar etwas weniger als der prognostizierte Bedarfswert von 31 ha, 
was aufgrund der in der Maßstabsebene des Regionalplans ohnehin gegebenen 
Ungenauigkeit als nicht problematisch eingeschätzt wird. Sofern größere Spielräume 
gewünscht sind, bestünde die Möglichkeit, in der Stellungnahme an den Regionalverband die 
Aufnahme weiterer Flächen vorzuschlagen. 

 
 

Alternativen: 

Alternativ könnte in der Stellungnahme statt lediglich einer Rücknahme der Vorrangflächen 
bzw. des Regionalen Grünzuges auf den oben aufgelisteten Flächen eine Festlegung als 
„Siedlungsfläche Wohnen“ vorgeschlagen werden. Auf diese Weise würde wie oben 
ausgeführt sichergestellt, dass die Gemeinde im Rahmen ihrer kommunalen Planungshoheit 
selbstständig über die Flächenentwicklung entscheiden kann.  
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Weitere Alternativen sind: 

 Vorschlag anderer Flächen als die in Kapitel 6 benannten. Entweder zur Aufnahme als 
Siedlungsfläche Wohnen oder zur Rücknahme ggf. vorgesehener vorrangiger 
Nutzungen.  

 Gänzlicher Verzicht auf Änderungen des Regionalplanentwurfs hinzuwirken. Damit 
einhergehend würden die sich aus der aktuellen Entwurfsfassung ergebenden 
Restriktionen vollständig hingenommen. Auch würde in Kauf genommen, dass 
Weinheim in absehbarer Zeit seiner Funktion als Schwerpunktgemeine für Wohnen 
nicht mehr hinreichend entsprechen kann und sich die Wohnungsmarkt- bzw. die 
damit einhergehende soziale Situation weiter zuspitzt. Für die Zukunftswerkstatt 
ergeben sich Einschränkungen im Hinblick auf das Spektrum möglicher, umsetzbarer 
Ergebnisse. 

  
 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Keine 
 
 

Anlagen: 

Nummer:  Bezeichnung  

1 Entwurf zur 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar – 
Auszug aus der „Raumnutzungskarte Ost“ 

2 Entwurf zur 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar – 
Plansätze und Begründung 

3 Entwurf zur 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar – 
Auszug aus dem Umweltbericht (Steckbrief Gebiet RNK-24) 

4 Stellungnahme der Stadt Weinheim zur 1. Änderung des Einheitlichen 
Regionalplans Rhein-Neckar an den Verband Region Rhein-Neckar 
(Entwurf) 

  
 
 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die Stellungnahme (Anlage 4) und beauftragt die Verwaltung, 
diese im Rahmen der Anhörung zur 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-
Neckar an den Verband Region Rhein-Neckar zu senden. 

gezeichnet gezeichnet 

Manuel Just Dr. Torsten Fetzner  
Oberbürgermeister Erster Bürgermeister  
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E-Mail Adresse vorerst nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur  

 
 
 
 
 
Stadt Weinheim . Postfach 10 09 61 . 69449 Weinheim 

 
Verband Region Rhein-Neckar 
Herr Trinemeier 
Postfach 10 26 36 
68026 Mannheim 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhörung und Offenlage der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans 
Rhein-Neckar, Kapitel 1.4 „Wohnbauflächen“ und 1.5 „Gewerbeflächen“ 
hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange so-
wie Personen des Privatrechts im Sinne des § 6 Abs. 3 i.V.m. § 10 Abs. 1 Lan-
desplanungsgesetz Rheinland-Pfalz 
 
 
Sehr geehrter Herr Trinemeier, 
 
der Gemeinderat der Stadt Weinheim hat in seiner Sitzung am 16.06.2021 über den 
Entwurf zur 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar beraten und 
die nachfolgende Stellungnahme beschlossen.  
 
Die Stadt Weinheim beabsichtigt die Durchführung einer breit angelegten Zukunftswerk-
statt als deren Ergebnis Leitlinien und ein Rahmenplan für die künftige städtebauliche 
Entwicklung in den nächsten Jahrzehnten entstehen sollen. Aufgrund der Covid-19-
Pandemie war es, entgegen der ursprünglichen Planung, bisher leider nicht möglich, die 
Zukunftswerkstatt durchzuführen. Derzeit wird ein Start in der zweiten Jahreshälfte 2021 
angestrebt. Die Durchführung der Zukunftswerkstatt könnte dann schwerpunktmäßig in 
den Jahren 2022 und 2023 erfolgen. Sie soll eine zeitliche Perspektive von 20 bis 30 Jah-
ren zum Gegenstand haben. Aufbauend und damit im Nachgang zur Zukunftswerkstatt ist 
bei Bedarf die Fortschreibung des Flächennutzungsplans vorgesehen.   
 
Dem Gemeinderat ist es mit Blick auf das derzeit laufende Verfahren zur Änderung des 
Regionalplans wichtig, keine Festlegungen zu treffen, die sich als irreversible Einschrän-
kungen auf die noch ausstehende Zukunftswerkstatt auswirken könnten. Insbesondere 
sollen ausreichende Spielräume erhalten werden, die es der Stadt Weinheim auch mittel-
fristig, das heißt mit einer Perspektive von ca. 20 Jahren, ermöglichen, ihrer im Regional-
plan zugeordneten Funktionen als Schwerpunktgemeinde für das Wohnen zu entspre-
chen.  

STADT WEINHEIM 
DER OBERBÜRGERMEISTER 

Dienstgebäude: Obertorstraße 9 
69469 Weinheim 
Telefon: 06201/ 82 206 
Telefax: 06201/ 13880   
e-mail: oberbuergermeister@weinheim.de 

 

Datum: 

XX.XX.XXXX 

Datum u. Zeichen Ihres Schreibens: 

14.04.2021, 214 04 – 03109/2021 
43.20.6.4.5.1.2 

— 
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In diesem Zusammenhang wird von unserer Seite ein Widerspruch gesehen zwi-
schen dem mittelfristig zu erwartenden Wohnbauflächenbedarf und dem Umfang der 
im Änderungsentwurf enthaltenen Siedlungsflächen Wohnen. 
 
Der voraussichtliche Wohnflächenbedarf ergibt sich aus der Berechnungsformel (Ziel 
1.4.2.6). Mit Stand vom 31.12.2020 hatte Weinheim 45.497 Einwohner. Das ent-
spricht laut Berechnungsmodell des vorliegenden Regionalplanentwurfs 22.749 
Haushalten. Für eine 20jährige Perspektive ist gemäß Berechnungsmodell ein 
Wachstum von 4 x 2,8 % = 11,2 % anzunehmen. Dies ergibt einen zusätzlichen Be-
darf von 2.548 Wohneinheiten bzw. ca. 64 ha Wohnbauland bei einer Dichte von 40 
WE/ha gemäß Ziel 1.4.2.8. Diesem rechnerischen Bedarf stehen bislang ungenutzte 
Potenziale im Umfang von 33 ha (bisheriger Planstand) bzw. 35,4 ha (Entwurf 1. Re-
gionalplanänderung) gegenüber. Es ist offenkundig, dass der 20jährige Bedarf bei 
Weitem nicht gedeckt werden kann. Es besteht ein Mehrbedarf von rechnerisch ca. 
28,6 ha. Eine Lücke wäre aber auch schon dann zu konstatieren, wenn die Stadt 
Weinheim zum heutigen Tage einen neuen Flächennutzungsplan mit dem üblichen 
Horizont von 15 Jahren verabschieden würde. Eine Prognose des Wohnflächenbe-
darfs für die nächsten 15 Jahre gemäß der Berechnungsformel führt zu einem Bedarf 
von 48 ha und somit zu einem zusätzlichen Bedarf von 13,6 ha bzw. 15 ha gegen-
über den aktuell gültigen Regionalplaninhalten. Aus der umgekehrten Anwendung 
des Rechenmodells ergibt sich, dass die vorgesehenen Flächenreserven im Umfang 
von ca. 35,4 ha den voraussichtlichen Bedarf für nur ca. 11 Jahre decken. 
 
Es ist damit absehbar, dass die Stadt Weinheim durch die Festlegungen des Regional-
plans gehindert wird, über den Zeitraum von gut 10 Jahren hinaus ihre Funktion als „Sied-
lungsbereich Wohnen“ zu erfüllen. Gleichzeitig werden die Möglichkeiten, im Rahmen der 
kommunalen Planungshoheit eigenständige Entwicklungsperspektiven zu entwickeln und 
bei Bedarf auf zukünftige Herausforderungen zu reagieren, deutlich eingeschränkt. Dies ist 
auch im Hinblick auf die im Entwurf zur 1. Änderung des Regionalplans abgebildeten er-
heblichen Siedlungsflächenzuwächse an anderer Stelle nicht nachvollziehbar. 
 
Die Stadt Weinheim regt daher an, für die folgenden Bereiche auf Funktionszuordnungen 
mit Vorrang zu verzichten und somit die grundsätzliche Option zu erhalten, bei Bedarf zu 
einem späteren Zeitpunkt dort Siedlungsflächen vorzusehen. 
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Zwischen Sulzbach-West und Sulzbach – 
nördlicher Teilbereich (ca. 7,5 ha) 

 

Südlich Lützelsachsen-Ebene (ca. 8 ha) 
 

 

 

Hohensachsen West III (ca. 4,8 ha) 
 

 

Hohensachsen Hinter den Zäunen  
(ca. 3,7 ha) 

 

Da wir ergebnisoffen in die Zukunftswerkstatt gehen möchten, bitten wir Sie zudem 
die Ausweisung der Siedlungsfläche Wohnen auf der Fläche RNK-24 im Bereich 
Sulzbach zurückzunehmen und auch diese Fläche ohne Zuordnung einer Vorrang-
fläche auszuweisen.  
 
Im Hinblick auf gewerbliche Bauflächen in der Stadt Weinheim besteht aus unserer 
Sicht kein Anpassungsbedarf. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Manuel Just 
Oberbürgermeister 
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Beschlussvorlage 

Federführung: Drucksache-Nr. 

Amt für Immobilienwirtschaft 085/21 

Geschäftszeichen: 

65/SEY 

Beteiligte Ämter:   

Amt für Baurecht und Denkmalschutz 
Personal- und Organisationsamt 
Rechnungsprüfungsamt 
Stadtkämmerei 

Datum: 

11.05.2021 

 

    
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Ausschuss für Technik, Umwelt und 
Stadtentwicklung 

Ö Beschlussfassung 09.06.2021 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

Maßnahme Schloss Weinheim, Obertorstraße 9, 69469 Weinheim  
Hier: Barrierefreie Erschließung des 1. Obergeschosses Gebäude D (Großer Sitzungssaal, 
Kleiner Sitzungssaal und Trauzimmer) 

Beschlussantrag: 

1. Der Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung nimmt die 
Variantenbetrachtung der untersuchten Aufzugsstandorte zur Kenntnis (Präsentation des 
Architekten Herrn Halder vom Büro BfB GmbH, Karlsruhe, in der ATUS-Sitzung am 
09.06.2021). 

2. Der Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung beschließt die Einreichung 
einer Bauvoranfrage für die Errichtung der 1,5-geschossigen Aufzugsanlage am 
Gebäude D, direkt neben dem Haupteingang. 
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Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
1 x Dezernat 02 
1 x Amt 14 
1 x Amt 20 
1 x Amt 60 
1 x Amt 63 
1 x Schwerbehindertenvertretung 
1 x Personalrat 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

Keine 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Das Weinheimer Schloss setzt sich aus den Gebäudeteilen verschiedener Baustile und 
Epochen zusammen.  
Hierbei ist das nach 1250 angelegte Obertor der älteste Teil, nach 1537 entstand das 
pfalzgräfliche Schloss, der Südflügel wurde 1725 errichtet und 1780 klassizistisch umgebaut, 
1868 wurde der Komplex um den Schlossturm und den Zwischenbau erweitert. 

Seit 1938 ist das Schloss im Eigentum der Stadt Weinheim und wurde entsprechend der 
Nutzungsänderung zum Verwaltungsgebäude teilweise umgebaut und angepasst, wobei eine 
barrierefreie Erschließung des Schlosses bis heute in keinem der Gebäude ohne 
Einschränkungen möglich ist.  
Die Stadt Weinheim hat sich zur Aufgabe gestellt, das Schloss Weinheim - zumindest in 
Teilbereichen wie dem Großen Sitzungssaal - barrierefrei zugänglich zu machen. 

Da die Gesamtanlage Schloss Weinheim als Kulturdenkmal besonderer Bedeutung 
eingestuft ist und somit dem Denkmalschutzgesetz des Landes Baden-Württemberg 
unterliegt, haben alle in die historische Bausubstanz eingreifenden Maßnahmen in 
Abstimmung mit den Denkmalbehörden zu erfolgen. 

Im August 2019  wurde das Büro für Baukonstruktion BfB GmbH, Karlsruhe, u.a. aufgrund 
großer Erfahrung mit Altbausanierungen im denkmalgeschützten Bereich, wie bspw. die 
Sanierung und barrierefreie Ertüchtigung des Rathauses in Hemsbach, mit einer Konzept- / 
Machbarkeitsstudie mit Lösungsvorschlägen beauftragt. 
Die Realisierungsmöglichkeiten einer barrierefreien Zugänglichkeit unter der 
Berücksichtigung der technischen und gestalterischen Aspekte waren zu untersuchen, wobei 
der Schwerpunkt der Überprüfung auf die barrierefreie Erschließung der sich im ersten 
Obergeschoss im Gebäude D befindlichen Großen und Kleinen Sitzungssäle und des 
Trauzimmers gelegt wurde, um mobilitätseingeschränkten Personen den Zugang zumindest 
zu diesen intensiv öffentlich genutzten Räumlichkeiten zu ermöglichen. 

Die Variantenbetrachtung der untersuchten Aufzugsstandorte wird von Herrn Halder, Büro 
BfB GmbH Karlsruhe, in der ATUS-Sitzung am 09.06.2021 präsentiert. 
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Ergebnisse der Konzept- / Machbarkeitsstudie und der Visualisierung: 

Anhand der Konzeptstudie wurden verschiedene Lösungsansätze bezüglich Vor- und 
Nachteilen in funktionaler, konstruktiver, denkmalgerechter und gestalterischer Hinsicht 
detailliert untersucht und mehrfach mit der Verwaltungsspitze, dem Amt für 
Immobilienwirtschaft und den Denkmalbehörden besprochen.  

Dabei konnten Varianten, die z. Bsp. in der Ausführung zu große bauliche Eingriffe in die 
denkmalgeschützte Substanz zur Folge hätten, bis auf zwei Aufzugsstandorte selektiert 
werden, die seitens der Stadtverwaltung und des Planerteams mit Vor- und Nachteilen, wie 
folgend beschrieben, abgewogen wurden. 

 Standort 1 / Variante 1, Aufzugsanlage Geb. D, direkt neben dem Haupteingang 

Der Aufzugsstandort 1 befindet sich direkt am Haupteingang des Gebäudes D, liegt zentral, 
ist sehr gut zu erreichen, bietet kurze Wege vom Parkplatz und ermöglicht den 
mobilitätseingeschränkten Menschen jederzeit den barrierefreien Zugang in das 1. 
Obergeschoss.  

Hier liegen die sowohl von der Öffentlichkeit, als auch von der Verwaltung häufig 
frequentierten Räume: das Trauzimmer, der Große Sitzungssaal, der Kleine Sitzungssaal.  

Im Trauzimmer haben im Jahr 2019 rund 400 Trauungen stattgefunden, der Große 
Sitzungssaal wurde für 90 und der Kleine Sitzungssaal für 180 Veranstaltungen genutzt. 

Mit der geplanten ca. 3,50 m abgesetzten Lage des Aufzuges vom Gebäude bleibt die 
direkte historische Fassadenansicht komplett erhalten, seitliche Ein- und Durchblicke sind 
nach wie vor gewährt. 

Der barrierefreie Eingang zum Gebäude D erfolgt über den Aufzug direkt vom 
Parkplatzniveau bis zum 1. Obergeschoss, das mittels eines Verbindungssteges erschlossen 
wird. Das bedeutet, der einzig bauliche Eingriff am denkmalgeschützten Schloss Weinheim 
besteht aus dem Brüstungsrückbau eines schmalen Flurfensters, über das der Zugang in das 
Gebäude erfolgt. Im 1. Oberschoss angekommen, führt die Zuwegung barrierefrei zu den 
Sitzungssälen und zum Trauzimmer über die vorhandenen Flure. 

Der Standort 1, Aufzug direkt am Haupteingang, ist hinsichtlich der sehr guten 
Nutzungsmöglichkeit, der baulichen Realisierung einschließlich der minimalen Veränderung 
der historischen Fassade mit geringem Eingriff in die Bausubstanz und insbesondere im 
Sinne der Inklusion und Gleichberechtigung aus Sicht der Verwaltung die beste Lösung.  

 Standort 2 / Variante 2, Aufzugsanlage Geb. D, an der Terrasse Gr. Sitzungssaal 

Der Standort 2, Aufzug an der Terrasse Großer Sitzungssaal, weist im Vergleich mit Standort 
1, Haupteingang, einige Nachteile auf: 

Die Lage eines Aufzuges im kleinen Schlosspark weist mit dem ca. 40 m entfernten 
Parkplatz weite Erschließungswege auf, wirkt zudem - "versteckt“ im Park - als 
Nebeneingang und ist somit mit dem Haupteingang nicht gleichwertig. 

Der Zugang erfolgt auf Parkniveau über den Aufzug auf die Terrasse und dann in den 
Großen Sitzungssaal. Eine zeitgleiche barrierefreie Erschließung des Trauzimmers und des 
Kleinen Sitzungssaales ist nur möglich, wenn im Großen Sitzungssaal keine Veranstaltung 
stattfindet. D.h., der Große Sitzungssaal muss für die Erschließung als Durchgangsraum 
dienen. Dies bringt für die planbare Nutzung aller Räume große Nachteile mit sich.  
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Weitergehend ist die vorhandene Verkehrsfläche im Durchgang von der Terrasse in den 
Großen Sitzungssaal zwischen Terrassentür und Sitzungsmöblierung äußerst eingeschränkt 
und für mobilitätseingeschränkte Menschen sehr unkomfortabel. 

Stellungnahmen der Schwerbehindertenvertretung und des Personalrates der Stadt 
Weinheim zu Aufzug Haupteingang vs. Terrasse Großer Sitzungssaal 

Die Schwerbehindertenvertretung und der Personalrat der Stadt Weinheim nehmen in ihren 
Schreiben vom Juni 2020 klare positive Stellung für die Standortwahl der Aufzugsanlage am 
Haupteingang des Gebäudes D und lehnen eine Erschließung über die Terrasse des Großen 
Sitzungssaals ab. 

Abstimmung / Ortstermin August 2020 
Schloss Weinheim mit Landesamt für Denkmalpflege / 
Begründung der genehmigungsfähigen Aufzugsvarianten 

Im Zuge der Überlegungen zum Antrag auf die Denkmalschutzrechtliche Genehmigung für 
die Aufzugsanlage am Haupteingang Gebäude D, welche Grundvoraussetzung für die 
Baugenehmigung einer Aufzugsanlage ist, fand vor Ort ein Besprechungs- und 
Begehungstermin mit Frau Dr. Baer-Schneider und Frau Dr. Cypionka (RP Stuttgart, 
Landesamt für Denkmalpflege, Dienstort Karlsruhe), Frau Peters-Schütz (RP KA, Referat 21, 
Denkmalschutz), Herrn Oberbürgermeister Just, Herrn Menges (Amt für Baurecht und 
Denkmalschutz), Herrn Halder (Büro BfB GmbH) und Frau Seybold (Amt für 
Immobilienwirtschaft) statt. 

Hierbei erklärte Frau Dr. Baer-Schneider (Fachgebietsleitung), dass unter Berücksichtigung 
verschiedenster denkmalpflegerischen Bedingungen und Kriterien einer vor die 
Hauptfassade (Gebäude C/D) des Weinheimer Schlosses gebaute Aufzugsanlage (Variante 
1, Haupteingang) vom LAD denkmalrechtlich nicht zugestimmt werden kann: Ein 
Außenaufzug an der Hauptfassade mit seiner reich gegliederten Struktur mit 
unterschiedlichen Vor- und Rücksprüngen ist als erhebliche Beeinträchtigung des Schlosses 
zu werten und würde darüber hinaus auch einen zu großen Eingriff in die Substanz 
erforderlich machen.  

Die Aufzugsvariante 2 (Terrasse am Großen Sitzungssaal) wurde seitens Denkmalschutz 
ebenfalls kritisch betrachtet, jedoch wurde in Aussicht gestellt, diesen Standort unter 
Abwägung aller Vor- und Nachteilen nicht gänzlich zu verweigern. 

Zusätzlich zu allen bisher detailliert untersuchten Varianten wurden zwei weitere Standorte 
für einen Aufzug seitens des Landesamt für Denkmalpflege unter Abwägung aller Kriterien 
und Bedenken für möglich gehalten. Diese werden folgend erläutert: 

 Standort 3, Aufzugsanlage Geb. D, am Turm / Zugang über Trauzimmer 

Das LAD hält eine Aufzugsanlage am Turm des Gebäudes D unter denkmalpflegerischen 
Gesichtspunkten auf der Parkseite mit einer brückenartigen Anschließung an das 
Trauzimmer im 1. OG für möglich, weil diese mit entsprechendem Abstand von der Fassade 
die Gebäudeansicht mit Ecken und Kanten erhält und vor allem, da es sich hier nicht um die 
Hauptfassade, sondern Rückseite des Schlosses, handelt. 

Aus Sicht der Verwaltung weist dieser Standort 3, Aufzug Geb. D am Turm im Vergleich mit 
Standort 1, Aufzug am Haupteingang, ähnliche Nachteile (eher ein Nebeneingang, weite 
Wege, kein gleichwertiger Zugang, Durchgangszimmer Trauzimmer) wie bei der 
Aufzugsanlage an der Terrasse Großer Sitzungssaal auf. Zudem verkleinert sich die Fläche 
des Trauzimmers um ca. ein Viertel aufgrund der notwendigen Erschließungsfläche vom 
Aufzug bis zum Flur vor dem Kleinen Sitzungssaal. 
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 Standort 4, Aufzugsanlage im Geb. D, im kleinen Treppenhaus  

Das LAD hält eine Aufzugsanlage im Inneren des Gebäudes D mit Zugang seitlich des 
Haupttreppenhauses grundsätzlich für möglich, obwohl hier die schmale zweimal-viertel-
gewendelte Treppe (EG bis 1. OG) und eine Bogenausmauerung im Haupttreppenhaus 
zurückgebaut sowie ein Durchbruch in die Hauptfassade für den Aufzugseingang erfolgen 
müsste. 

Im Nachgang des Ortstermins wurde diese Variante vom Büro BfB detailliert untersucht. Das 
Ergebnis zeigte, dass diese Variante konstruktiv, geometrisch und auch technisch nicht 
realisierbar ist. 

 

Zur Information: 

Im Zuge der Konzeptstudie wurde die barrierefreie Erschließung innerhalb des großen 
Haupttreppenhauses vom Gebäude D über einen Aufzug und ebenfalls anhand eines 
Plattformliftes (Treppenlift) überprüft, dieser Lösungsansatz wurde jedoch seitens des 
Denkmalschutzes mit Nachdruck abgelehnt:„ Ein Aufzug im Treppenauge stelle eine ganz 
erhebliche Beeinträchtigung des „Gesamtkunstwerks“ Treppenhaus dar, das mit dem 
aufwendigen, filigranen Geländer, den Sandsteineinfassungen und Muschelnischen sowie  
der hölzernen Decke und der Laterne nicht mehr in seinen gestalterischen Qualitäten 
wahrnehmbar wäre.“ Und  „….Das Treppenhaus ist mit dem Ziergeländer und den anderen 
architektonischen Details, wie der Sandsteinornamentik, der Holzdecke, der Skulpturen ein 
solch ausgewogenes Gesamtkunstwerk, dass ein Plattformlift hier ein zu großes Störelement 
darstellt.“ 

 
Entscheidung des Landesamtes für Denkmalpflege: genehmigungsfähige Variante 

Nachdem im August 2020 zur Variante 1 / Aufzug am Haupteingang Geb. D vom LAD keine 
Zustimmung signalisiert wurde und die vom LAD als genehmigungsfähig in Aussicht 
gestellten Varianten (Aufzug am Trauzimmerturm und Aufzug im kleinen Treppenhaus) vom 
Planerteam detailliert untersucht wurden, wurde die Variantenuntersuchung Mitte Dezember 
2020 dem LAD nochmals vorgelegt. 

Das Landesamt für Denkmalpflege bestätigt die Aufzugsvariante am Trauzimmerturm und 
betonte gleichzeitig abermals die ablehnende Haltung hinsichtlich eines Aufzuges am 
Haupteingang Geb. D.  

 

Weiteres Vorgehen bei der Realisierung der barrierefreien Erschließung Geb. D, 1. OG  

Bauvoranfrage und Stellungnahme der Verwaltung 
Mit den vorgenannten Vorteilen eines Aufzuges am Haupteingang des Gebäudes D sieht die 
Verwaltung diesen Standort als die beste Lösung an und kann die ablehnende Haltung des 
LAD´s nicht nachvollziehen.  

Durch Abrücken des Aufzuges vom Gebäude bleibt die Sicht auf die reichverzierte 
denkmalgeschützte Fassade erhalten. Grundsätzlich ist die Aufzugsanlage reversibel und die 
Eingriffe in die historische Bausubstanz minimal. Jedoch sollte beim Abwägen der Vor- und 
Nachteile bezüglich Denkmalpflege, Architektur und Baukonstruktion im Sinne der Inklusion 
vor allem die Gleichstellung aller Menschen Vorrang haben. Als denkmalgeschützte 
Gesamtanlage mit den teilweise verwinkelten Gebäuden und unterschiedlichen Niveaus der 
Geschosse verfügt das Schloss Weinheim leider nur über eingeschränkte Möglichkeiten zur 
Realisierung einer Barrierefreiheit.  
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Trotzdem stellt sich die Stadt Weinheim – auch in ihrer Vorbildfunktion – zur Aufgabe, 
mobilitätseingeschränkten Menschen einen gleichwertigen Zugang in das Gebäude D, 1. 
Obergeschoss, zu dem häufig genutzten Trauzimmer sowie dem Kleinen und Großen 
Sitzungssaal zu gewähren. Und dies sollte am Haupteingang – gleichberechtigt für alle – 
erfolgen. 

Die Baukosten für die beiden vorgenannten Varianten (Aufzug am Haupteingang und Aufzug 
am Trauzimmer / Turm) werden in der jetzigen Planerleistungsphase noch nicht ermittelt. 
Jedoch kann vorab darauf hingewiesen werden, dass die Kosten bei der gleichen 
Aufzugsausführung voraussichtlich ähnlich sein werden.  

Die Verwaltung empfiehlt daher, eine Bauvoranfrage für die vom Landesamt für 
Denkmalpflege bisher abgelehnte Aufzugsvariante am Haupteingang Gebäude D zu stellen. 

 
 

Alternativen: 

Wie zuvor aufgeführt gibt es Alternativen für eine barrierefreie Erschließung des Schlosses, 
Gebäude D. 

Jedoch unter Abwägung aller Vor- und Nachteile sämtlicher Varianten, sieht die Verwaltung 
den Aufzugsstandort am Haupteingang des Gebäudes D als beste und einzige, d. h., 
alternativlose, Lösung.   
 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Die finanziellen Auswirkungen sind abhängig von der realisierten Variante und dem 
Ausführungszeitpunkt. Je nachdem, wie über die Bauvoranfrage entschieden wurde, erfolgt 
die Beauftragung weiterer Architektenplanungsleistungen zur Ermittlung der 
voraussichtlichen Kosten. 

Im Haushaltsplan 2021 sind im Teilfinanzhaushalt 1, Produktgruppe 1124, auf dem 
Investitionsauftrag I11240101211 für die Planung und Ausführung einer Aufzugsanlage Mittel 
in Höhe von 300.000 € veranschlagt.  
 
 

Anlagen: 

Keine 
 
 

Beschlussantrag: 

1. Der Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung nimmt die 
Variantenbetrachtung der untersuchten Aufzugsstandorte zur Kenntnis (Präsentation des 
Architekten Herrn Halder vom Büro BfB GmbH, Karlsruhe, in der ATUS-Sitzung am 
09.06.2021). 

2. Der Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung beschließt die Einreichung 
einer Bauvoranfrage für die Errichtung der 1,5-geschossigen Aufzugsanlage am 
Gebäude D, direkt neben dem Haupteingang. 
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gezeichnet gezeichnet 

Manuel Just Dr. Torsten Fetzner  
Oberbürgermeister Erster Bürgermeister  
 
 



Stadt Weinheim 

Drucksache: Seite 1 von 4 

086/21 
00011234.doc 

Beschlussvorlage 

Federführung: Drucksache-Nr. 

Amt für Klimaschutz, Grünflächen und technische Verwaltung 086/21 

Geschäftszeichen: 

60/LKU 

Beteiligte Ämter:   

Rechnungsprüfungsamt 
Stadtkämmerei 
Tiefbauamt 

Datum: 

19.05.2021 

 

  
 

 
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Ausschuss für Technik, Umwelt und 
Stadtentwicklung 

Ö Beschlussfassung 09.06.2021 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

Umbau Geh- und Radweg im Multring in Weinheim 

Beschlussantrag: 

Der Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung beschließt die Vergabe von 
Straßenbauarbeiten zum Umbau des Geh- und Radweges im Multring in Weinheim an die 
Firma Joh. Schön & Sohn Bau GmbH & Co. KG, Auestraße 13, 67346 Speyer für eine 
Angebotssumme in Höhe von brutto 187.214,92 €. 
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Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
1 x Dezernat 02 
1 x Amt 14 
1 x Amt 20 
1 x Amt 66 
1 x Vergabestelle 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

Keine 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Die Stadt Weinheim plant im Bereich des südlichen Multrings in der Weststadt Weinheim 
zwischen Westtangente und Olbrichtstraße den vorhandenen Geh- und Radweg von 2,00 m 
auf 3,00 m zu verbreitern, um die Verkehrssicherheit auf dem stark frequentierten Schulweg 
zur Dietrich-Bonhoeffer-Schule zu verbessern. Zu den Arbeiten gehören das Herstellen einer 
neuen Geh- und Radwegeinfassung mittels eines Hochbordes zur Verbreitung des Geh- und 
Radweges, die Erneuerung der Oberfläche im Geh- und Radweg in Asphalt, das Herstellen 
einer barrierefreien Bushaltestelle, die Anpassung der Bordsteine an den Querungsstellen 
und Ummarkierungen. 

Die Arbeiten müssen in den Sommerferien durchgeführt und vor Schulbeginn fertiggestellt 
werden. Demnach ist für die Straßenbauarbeiten zum Umbau des Geh- und Radweges im 
Multring ein Ausführungszeitraum vom 29.07.2021 bis 10.09.2021 geplant. 

Die Baumaßnahme wurde dementsprechend gem. § 3b Abs. 1 VOB/A öffentlich 
ausgeschrieben. 

Die Bekanntmachung als ausführlicher Langtext erfolgte am 10.04.2021 auf der 
Vergabeplattform Auftragsbörse der Metropolregion Rhein-Neckar sowie auf der Homepage 
der Stadt Weinheim. Die Bekanntmachung als verkürzter Text wurde zum selben Zeitpunkt in 
den Weinheimer Nachrichten und im Mannheimer Morgen veröffentlicht. In beiden Formen 
der Bekanntmachung verwies die Verwaltung auf die Vergabeunterlagen mit dem 
entsprechenden Leistungsverzeichnis, die auf der Vergabeplattform hinterlegt wurden. 

Die Submission fand am 27.04.2021 bei der Vergabestelle statt. Während einer 
angemessenen Angebotsfrist der öffentlichen Ausschreibung zeigten 11 Firmen Interesse an 
der Ausschreibung, indem sie die Vergabeunterlagen mit dem Leistungsverzeichnis von der 
Auftragsbörse der Metropolregion Rhein-Neckar heruntergeladen haben. Tatsächlich gaben 
insgesamt sieben Firmen rechtzeitig ein Angebot für die Landschaftsbauarbeiten ab. Davon 
gingen sechs Angebote in elektronsicher Form und ein Angebot ging in Papierform ein. 

Das Ingenieurbüro E. Schulz GmbH aus Hirschberg wurde mit der Planung der 
Baumaßahme Umbau des Geh- und Radweges im Multring beauftragt. Das Ingenieurbüro 
nahm insbesondere die Erstellung des Leistungsverzeichnisses vor und gab eine 
Kostenberechnung für die Straßenbauarbeiten für den Geh- und Radweg ab. Die 
Kostenberechnung belief sich auf einen Betrag in Höhe von netto 211.603,50 € bzw. brutto 
251.808,16 €. Des Weiteren nahm das Ingenieurbüro E. Schulz GmbH ebenso die Prüfung 
und Wertung der eingegangenen Angebote in erster Instanz vor und gab die geprüften 
Angebote zusammen mit einem schriftlich formulierten Vergabevermerk als Ergebnis der 
Angebotsprüfung beim Rechnungsprüfungsamt der Stadt Weinheim ab. 
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Die Angebote wurde sodann nochmals durch das Rechnungsprüfungsamt gem. § 16c VOB/A 
geprüft und gem. § 16d VOB/A gewertet. Nach Prüfung und Wertung, stimmte das 
Rechnungsprüfungsamt der Vergabeprüfung des Ingenieurbüros E. Schulz GmbH zu. 

Nach Abschluss der Angebotsprüfung ergibt sich folgende Bieterreihenfolge: 

 

Nr. Bieter Angebotssumme (brutto) in EUR 

1 Joh. Schön & Sohn Bau GmbH & Co. KG, 
Speyer 

187.214,92 

2 Bieter 3 192.209,51 

3 Bieter 5 193.532,01 

4 Bieter 4 198.187,90 

5 Bieter 7 213.754,27 

6 Bieter 6 218.048,22 

7 Bieter 2 232.307,81 

 

Die Firma Joh. Schön & Sohn Bau GmbH & Co. KG gewährt einen Nachlass in Höhe von  
2,5 %. Dieser Nachlass ist in der oben genannten Angebotssumme bereits mit einberechnet. 

Nach abgeschlossener Angebotsprüfung in zweifacher Instanz durch das Ingenieurbüro E. 
Schulz GmbH aus Hirschberg und das Rechnungsprüfungsamt ist für die 
Straßenbauarbeiten zum Umbau des Geh- und Radweges im Multring die Firma Joh. Schön 
& Sohn Bau GmbH & Co. KG aus Speyer mit einer Angebotssumme von brutto 187.214,92 € 
der wirtschaftlichste Bieter. 

 
 

Alternativen: 

Keine 

 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Im Haushaltsplan 2021 stehen im Finanzhaushalt auf dem Investitionsauftrag I54100102214 
(Geh- und Radweg Multring Umbau) Mittel in ausreichender Höhe für die ausgeschriebenen 
Straßenbauarbeiten zur Verfügung. 

Die Umbaumaßnahme zur Verbesserung der kommunalen Rad- und 
Fußverkehrsinfrastruktur wird vom Land Baden-Württemberg mit Mitteln aus dem 
Landesverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) gefördert. Die voraussichtlichen 
Gesamtzuwendungen betragen 142.000 €. 
 
 

Anlagen: 

Keine 
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Beschlussantrag: 

Der Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung beschließt die Vergabe von 
Straßenbauarbeiten zum Umbau des Geh- und Radweges im Multring in Weinheim an die 
Firma Joh. Schön & Sohn Bau GmbH & Co. KG, Auestraße 13, 67346 Speyer für eine 
Angebotssumme in Höhe von brutto 187.214,92 €. 

gezeichnet gezeichnet 

Manuel Just Dr. Torsten Fetzner  
Oberbürgermeister Erster Bürgermeister  
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